
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Menschen mit Behinderungen, Wahl- und Abstimmungsverfahren
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Bundesratsgeschäft
Datum 01.01.1965 - 01.01.2021

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Nadja
Andrey, Georges
Benteli, Marianne
Bernath, Magdalena
Bühlmann, Marc
Heidelberger, Anja
Hirter, Hans
Käppeli, Anita
Meyer, Luzius
Mosimann, Andrea
Pasquier, Emilia
Porcellana, Diane
Schmid, Catalina
Terribilini, Serge

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Nadja; Andrey, Georges; Benteli, Marianne; Bernath, Magdalena; Bühlmann,
Marc; Heidelberger, Anja; Hirter, Hans; Käppeli, Anita; Meyer, Luzius; Mosimann,
Andrea; Pasquier, Emilia; Porcellana, Diane; Schmid, Catalina; Terribilini, Serge 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Menschen mit Behinderungen, Wahl- und
Abstimmungsverfahren, Bundesratsgeschäft, 1974 - 2020. Bern: Année Politique
Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss,
abgerufen am 24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Politische Grundfragen

1Verfassungsfragen

1Rechtsordnung

1Stimm- und Wahlrecht

2Grundrechte

2Institutionen und Volksrechte

2Volksrechte

2Wahl- und Abstimmungsverfahren

5Föderativer Aufbau

5Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

7Aussenpolitik
7Auslandschweizer

7Landesverteidigung
7Landesverteidigung und Gesellschaft

8Militärorganisation

8Öffentliche Finanzen
8Voranschlag

12Finanzausgleich

13Infrastruktur und Lebensraum
13Verkehr und Kommunikation

13Verkehrspolitik

13Sozialpolitik
13Sozialversicherungen

13Invalidenversicherung (IV)

15Soziale Gruppen

15Familienpolitik

17Alterspolitik

18Menschen mit Behinderungen

01.01.65 - 01.01.21 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
UNO Organisation der Vereinten Nationen
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
BAFU Bundesamt für Umwelt
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
EU Europäische Union
IV Invalidenversicherung
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
ZAS Zentrale Ausgleichsstelle
EL Ergänzungsleistungen
ZGB Zivilgesetzbuch
EO Erwerbsersatzordnung
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
BNE Bruttonationaleinkommen
EPD Eidgenössisches Politisches Departement
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

APD Öffentliche Entwicklungshilfe im Verhältnis zum
Bruttonationaleinkommen (BNE)

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DFF Département fédéral des finances
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
ONU Organisation des Nations unies
AVS Assurance-vieillesse et survivants
OFEV Office fédéral de l'environnement
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
OFAS Office fédéral des assurances sociales
EPF École polytechnique fédérale
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
UE Union européenne
AI Assurance-invalidité
SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
CdC Centrale de compensation
PC Prestations complémentaires
CC Code civil
APG allocations pour perte de gain
USAM Union suisse des arts et métiers
RNB Revenu national brut
DPF Département politique fédéral
UPS Union Patronale Suisse
RPT Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)

01.01.65 - 01.01.21 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



APD Aide publique au développement par rapport au revenu national brut
(RNB)

01.01.65 - 01.01.21 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Bei den Grundrechten wichen die Räte in zwei Punkten von ihrer Devise ab, keine
materiellen Neuerungen gegenüber der bestehenden Verfassung und der Rechtspraxis
einzuführen. Nachdem sich Redner aus allen Parteien dafür eingesetzt hatten, nahm
der Nationalrat auf Antrag seiner Kommission einen Artikel in die Verfassung auf, der
den Bund verpflichtet, auf dem Gesetzesweg Massnahmen zur Beseitigung von
Benachteiligungen von Behinderten zu treffen. Der Ständerat hatte einen
entsprechenden Antrag Brändli (svp, GR) ursprünglich abgelehnt, lenkte dann aber ein.
Der Nationalrat nahm zudem in erster Lesung einen von der SP geforderten speziellen
Kinderartikel unter die Grundrechte auf. Danach sollen Kinder und Jugendliche Recht
auf besonderen Schutz und Anspruch auf eine harmonische Entwicklung haben.
Bundesrat Koller hatte vergeblich gegen den Anspruch auf harmonische Entwicklung
argumentiert, dass damit ein einklagbares Grundrecht geschaffen werde, das gar nicht
justiziabel sei. Der Ständerat reduzierte diesen Anspruch dann auf das Postulat der
Förderung der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und konnte sich damit
durchsetzen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.01.1998
HANS HIRTER

Rechtsordnung

Stimm- und Wahlrecht

Die Bundeskanzlei führte 2013 eine Vernehmlassung zur Teilrevision des
Bundesgesetzes über die politischen Rechte durch. Durch die Überarbeitung der
Bestimmungen betreffend die Nationalratswahlen soll garantiert werden, dass diese
aufgrund der wachsenden Listen-Komplexität verstärkt EDV-gestützt und somit auch
künftig noch fristgemäss durchgeführt werden können. Dazu soll eine auf der Basis der
AHV-Nummer errechnete und nicht zurückführbare Nummer die Doppelkandidatur von
Nationalratskandidaten verhindern. Weiter soll durch die Konzentration der
Wahlanmeldetermine der rechtzeitige Versand der Abstimmungsunterlagen
sichergestellt werden. Schliesslich soll nur bei begründetem Verdacht auf
Unregelmässigkeiten eine Nachzählung durchgeführt werden. Die vorgeschlagenen
Änderungen waren in der Vernehmlassung mehrheitlich begrüsst worden, wobei jedoch
bei einzelnen Massnahmen die Praktikabilität in Frage gestellt wurde. Im November
verabschiedete der Bundesrat die Botschaft. Aufgrund der in der Vernehmlassung
geäusserten Kritik verzichtete er im überarbeiteten Entwurf erstens auf die
Differenzierung der Sammelfristen zu Volksbegehren, zweitens auf die durch ein
Prüfsummenverfahren kontrollierte – sogenannte gehashte – AHV-Nummer aller
Nationalratskandidaten und drittens auf die Streichung der Berufsangaben der
Kandidaten. Zu den wichtigsten Neuerungen, über welche das Parlament im
kommenden Jahr zu beraten haben wird, gehören folgende: Neu sollen
Doppelkandidaturen nachträglich gestrichen werden können. Weiter soll der
Wahlanmeldeschluss auf den August des Wahljahres konzentriert und damit das
Wahlmaterial spätestens in der 4.-letzten Woche vor dem Wahltag verteilt werden.
Schliesslich sollen Nachzählungen eidgenössischer Volksabstimmungen auf jene Fälle
beschränkt werden, in denen Unregelmässigkeiten glaubhaft gemacht werden können.
Als Kompensation soll eine gesetzliche Grundlage für die Beobachtung von
Urnengängen durch Stimmberechtigte auf der Basis gewachsener kantonaler
Gewohnheiten geschaffen werden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2013
NADJA ACKERMANN
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Grundrechte

Auch der Bundesrat beschäftigte sich mit dem Recht von Menschen mit Behinderungen
und präsentierte dem Parlament eine Botschaft zur Ratifizierung des UNO-
Übereinkommens, welches jede Diskriminierung von Behinderten verbietet. Die
Ratifizierung war in der Vernehmlassung mit Ausnahme der FDP und SVP begrüsst
worden. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2012
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Ende November verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über die politischen Rechte. Die Änderungen betrafen insbesondere
die Organisation der Nationalratswahlen, die aufgrund der wachsenden Zahl von Listen
und Kandidaturen mit zunehmendem Organisationsaufwand einhergehen. Neu sollen,
um die Funktionstüchtigkeit des Wahlverfahrens sicher zu stellen, unzulässige
Doppelkandidaturen auch nachträglich noch gestrichen werden können. Weiter soll der
Anmeldeschluss für Kandidaturen schweizweit auf den Monat August gelegt werden und
das Wahlmaterial möglichst in jedem Kanton in der viertletzten Woche vor den Wahlen
an die Wahlberechtigten gelangen. Die Panaschierstatistik, die in den letzten Jahren auf
immer grösseres Interesse gestossen war, soll zudem neu von Gesetzes wegen erhoben
werden. Volksabstimmungen waren vom fünften hauptsächlichen Revisionspunkt
betroffen: Nachzählungen von eidgenössischen Urnengängen sollen nur dann
durchgeführt werden, wenn Unregelmässigkeiten glaubhaft gemacht werden können.
Auf einer zu schaffenden Gesetzesgrundlage sollen dabei Stimmberechtigte als
Beobachter von Urnengängen fungieren. Drei weitere, ursprünglich geplante
Änderungen – eine Differenzierung der Sammelfristen zu Volksbegehren, mit denen
Sammelfrist und Einholen der Stimmrechtsbescheinigungen getrennt worden wären,
die gehashte AHV-Nummer aller Nationalratskandidaten zwecks Vermeidung von
Doppelkandidaturen über Kantonsgrenzen hinweg und die Streichung der Berufsangabe
der Kandidierenden für den Nationalrat – waren in der zwischen März und Juni
durchgeführten Vernehmlassung auf Kritik gestossen und deshalb aus dem Entwurf
gestrichen worden. Die Räte werden erst 2014 über die Botschaft befinden. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2013
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Gegen Jahresende beantragte der Bundesrat dem Parlament eine Teilrevision des
Gesetzes über die politischen Rechte. Er beabsichtigt dabei insbesondere, die
rechtlichen Grundlagen für kantonale Versuche mit der elektronischen Stimmabgabe
(via Internet) zu schaffen. Der Kanton Genf begann bereits mit den Vorarbeiten zu
Testversuchen mit dem E-Voting. Die rasche Einführung war im Vorjahr mit
parlamentarischen Vorstössen verlangt worden. Der Bundesrat soll ferner explizit
ermächtigt werden, spezielle Informationskampagnen zur Verbesserung der
Wahlchancen von Frauen und jungen Personen durchzuführen. Daneben soll die
Bundeskanzlei beauftragt werden, die Unterschriftenlisten für Initiativen und
Referenden im Internet bereitzustellen; allerdings nur zum Herunterladen und
Ausdrucken und nicht zum direkten Unterzeichnen. Da in der neuen Bundesverfassung
die Parteien rechtlich verankert sind, sollen sie in Zukunft bei den Nationalratswahlen
privilegiert behandelt werden. Wenn sie sich bei der Bundeskanzlei registrieren lassen,
würde für sie die Vorschrift nicht gelten, dass für die Wahlteilnahme mit einer Liste
eine bestimmte Anzahl Unterschriften (100-400 je nach Kantonsgrösse) eingereicht
werden muss. Diese Erleichterung würde allerdings nur registrierten Parteien gewährt,
die bei den vorangegangenen nationalen Wahlen im betreffenden Kanton einen Sitz
gewonnen oder einen Stimmenanteil von mindestens 3% erreicht haben. Voraussetzung
für die Registrierung selbst ist, gemäss dem Entwurf des Bundesrates, die Organisation
der Partei als Verein und die Vertretung mit entweder mindestens einem Sitz im
Nationalrat oder je drei Sitzen in drei Kantonsparlamenten. Die vom Ständerat mit der
Überweisung eines Postulats seiner SPK formulierte Anregung, das bezahlte Sammeln
von Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden zu verbieten, wurde vom
Bundesrat nicht in das Reformpaket aufgenommen (01.3210). 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.2001
HANS HIRTER
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Das Parlament verabschiedete die im Vorjahr vom Bundesrat beantragte Teilrevision
des Gesetzes über die politischen Rechte. Umstritten waren eigentlich nur zwei
Neuerungen: das Projekt E-Voting (d.h. Abstimmen via Internet) und die Kompetenz des
Bundesrats, bei den Nationalratswahlen Kampagnen zur Förderung der
Stimmbeteiligung und der Erfolgschancen von Frauenkandidaturen durchzuführen
(sog. Sensibilisierungskampagnen). Gegen den Widerstand der SVP-Fraktion, welche
dem elektronischen Abstimmungsverfahren via Internet aus finanziellen Gründen keine
Dringlichkeit zuerkennen wollte, schuf der erstberatende Nationalrat die
Rechtsgrundlagen für die Durchführung von Pilotversuchen mit E-Voting in den
Kantonen. Am meisten zu reden gaben die Sensibilisierungskampagnen. Die SVP
beantragte Streichung, die Linke wollte den Bundesrat dazu nicht nur ermächtigen,
sondern verpflichten, und Brunner (svp, SG) und Ursula Wyss (sp, BE) – bis Ende 2001
die beiden jüngsten im Rat – forderten, dass damit nicht nur weibliche, sondern auch
junge Kandidaturen gefördert würden. Durchgesetzt hat sich schliesslich die
Kommissionsmehrheit (Kann-Formel) ergänzt durch den Antrag Brunner/Wyss. Im
Ständerat war es ebenfalls die Ermächtigung des Bundesrates,
Sensibilisierungskampagnen durchzuführen, die zu einer Diskussion Anlass gab. Er
folgte mit 17:15 Stimmen seiner Kommissionsmehrheit und strich diese Bestimmung. In
der Differenzbereinigung lehnte er zweimal mit knapper Mehrheit (22:20) einen
Vermittlungsantrag Spoerry (fdp, ZH) ab, welcher die Kampagnen auf die Förderung der
Stimmbeteiligung und der angemessenen Geschlechterverteilung beschränken wollte.
Der Nationalrat seinerseits verwies auf den verfassungsmässigen Auftrag zur
ausgeglichenen Vertretung der Geschlechter auch in der Politik und hielt zuerst
zweimal an den Sensibilisierungskampagnen fest. Er gab erst nach, als die
Einigungskonferenz beider Räte einen Verzicht darauf beschlossen hatte. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2002
HANS HIRTER

Bei der Genehmigung der neuen Kantonsverfassung Graubündens kam es zu einer
Kontroverse zwischen dem Bundesrat und dem Ständerat über das Majorzsystem.
Auslöser dazu war eine Bemerkung in der bundesrätlichen Botschaft, welche, gestützt
auf das Urteil einiger Staatsrechtler, das Majorzsystem bei Parlamentswahlen als
„rechtlich zweifelhaft“ eingestuft hatte, da es im Widerspruch zum demokratischen
Repräsentationsgedanken stehe. Auf die Anregung des Bundesrates, dieses Wahlsystem
für kantonale Parlamente in Zukunft als nicht verfassungskonform zu taxieren, reagierte
die SPK des Ständerats – dessen Mitglieder mit Ausnahme der Vertreter des Kantons
Jura alle nach diesem System gewählt werden – kurz, heftig und negativ. Das
Majorzsystem werde nicht nur in der Schweiz, sondern auch in einer ganzen Reihe
anderer demokratischer Staaten für Parlamentswahlen angewendet, und sei vor allem in
ländlichen Gebieten ein gutes Verfahren zur Wahl von politischen Repräsentanten.
Beide Ratskammern schlossen sich dieser Meinung an und auch Bundesrat Blocher
distanzierte sich von der in der Botschaft formulierten Kritik am Majorzsystem. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2004
HANS HIRTER

In der gleichen Botschaft, in welcher er die allgemeine Volksinitiative vorgelegt hatte
(06.053), beantragte der Bundesrat auch einige Anpassungen des Gesetzes über die
politischen Rechte und des Gesetzes über die politischen Rechte der
Auslandschweizer, welche mit der allgemeinen Volksinitiative nichts zu tun haben. Es
ging dabei insbesondere um eine Präzisierung des Begriffs «Stellvertretung» und um
die rechtliche Absicherung der Weiterentwicklung des Vote électronique nach dem
Abschluss der ersten Pilotphase. Die drei bisher an Versuchen mit der elektronischen
Stimmabgabe beteiligten Kantone Genf, Neuenburg und Zürich sollen in Zukunft
generell eine befristete Bewilligung erhalten und diese nicht mehr für jede
eidgenössische Abstimmung neu einholen müssen. Dazu sollen weitere Kantone
Versuche durchführen können und die Anforderung, diese Testabstimmungen
wissenschaftlich zu begleiten, wird fallen gelassen. Als Voraussetzung für die generelle
Einführung der Stimmabgabe im Internet auch für Auslandschweizer soll der Bund die
Kantone zudem verpflichten können, ein zentrales elektronisches Stimmregister für im
Kanton stimmberechtigte Auslandschweizer zu führen. Im Gegensatz zur Vorlage über
die Umsetzung der allgemeinen Volksinitiative war für diesen Teil der Neuerungen im
Nationalrat Eintreten unbestritten. Die neuen Bestimmungen wurden in der
Dezembersession mit einigen Abweichungen gegenüber der Version des Bundesrates
gutgeheissen. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2006
HANS HIRTER
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Die im Vorjahr vom Bundesrat beantragten und vom Nationalrat gutgeheissenen
Anpassungen des Gesetzes über die politischen Rechte und des Gesetzes über die
politischen Rechte der Auslandschweizer fanden auch im Ständerat Zustimmung
(06.053). Es ging dabei insbesondere um eine Präzisierung des Begriffs
«Stellvertretung» und um die rechtliche Absicherung der Weiterentwicklung des Vote
électronique nach dem Abschluss der ersten Pilotphase. Zur Einführung von E-voting
siehe auch die Antwort von Bundeskanzlerin Huber auf eine Frage Guisan (fdp, VD; A
07.5076). 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.2007
HANS HIRTER

In seiner Botschaft zum revidierten Bundesgesetz über die politischen Rechte schlug
der Bundesrat fünf hauptsächliche Neuerungen vor, die insbesondere die Organisation
der Nationalratswahlen betreffen, die aufgrund der zunehmenden Kandidierenden-
und Listenzahl sowie der wachsenden Zahl an Wahlberechtigten immer komplexer
geworden sei: (1) Unzulässige Doppelkandidaturen sollen auch nach der Meldefrist noch
gestrichen werden können. (2) Diese Meldefrist wird auf den August des Wahljahres
konzentriert, damit das Wahlmaterial spätestens vier Wochen vor dem Wahltag verteilt
werden kann. (3) Für die Erstellung einer Panaschierstatistik, die auf hohes Interesse
stösst, soll eine Gesetzesgrundlage geschaffen werden. (4) Ein weiterer
Revisionsvorschlag betraf die Nachzählung bei Volksabstimmungen, die auch bei sehr
knappen Ergebnissen nur dann angewendet werden soll, wenn Unregelmässigkeiten
glaubhaft gemacht werden können. Dieser Vorschlag war die Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative von Rudolf Joder (svp, BE). (5) Zudem war eine
Gesetzesgrundlage vorgesehen, mit der Stimmberechtigte Urnengänge beobachten
sollten, um solche Unregelmässigkeiten zu melden. Weil die weiteren Vorschläge
(Differenzierung von Sammelfristen bei fakultativen Referenden zwischen Sammlung
und Stimmrechtsbescheinigung, gehashte (verschlüsselte) AHV-Nummern für
Nationalratskandidierende, Streichen der Berufsangabe von Kandidierenden) in der
Vernehmlassung auf Widerstand gestossen waren, nahm sie der Bundesrat in seiner
Botschaft nicht weiter auf. 

Als Erstrat beugte sich der Nationalrat über die Revision. Eintreten war unbestritten. Zu
diskutieren gab hingegen ein Antrag einer links-grünen Minderheit für einen
Automatismus für Nachzählungen – ein Punkt, der auch vom Bundesgericht so angeregt
worden war: Eine Nachzählung solle immer dann stattfinden, wenn die
gesamteidgenössische Differenz weniger als 0,1 Prozent betrage und das Ständemehr
durch Kantone mit deutlichen Entscheiden nicht bereits erreicht sei. Bisherige Lesart
des Bundesgerichtes war, dass ein sehr knappes Resultat immer auch eine
Unregelmässigkeit darstelle; allerdings sei vom Gesetzgeber zu präzisieren, was 'knapp'
sei. Die bürgerliche Ratsmehrheit liess sich allerdings nicht überzeugen und stimmte
für den bundesrätlichen Vorschlag und gegen einen Automatismus. Auf mehr
Unterstützung stiess ein Einzelantrag Marianne Streiff (evp, BE), der verlangte, dass auch
Unterlisten einer bei der Bundeskanzlei registrierten Partei von der Pflicht befreit
werden, mit der Einreichung des Wahlvorschlages auch noch Unterschriften von
Stimmberechtigten beilegen zu müssen. Zu diskutieren gab schliesslich, wie mit
überzähligen Namen auf einer Liste umgegangen werden soll. Der Antrag der
Kommissionsmehrheit, die lediglich mit Stichentscheid zustande gekommen war, wollte
in jenem Fall, in dem auf einer Liste mehr Namen vermerkt wurden als der Kanton Sitze
hat, die handschriftlich hinzugefügten Namen streichen, um die Kandidierenden auf
den hinteren Listenplätzen nicht zu bestrafen. Die Minderheit, die dem Vorschlag des
Bundesrates folgen wollte und sich letztlich durchsetzte, pochte hingegen auf die
Überlegung, dass der Wählerwille handschriftlich eher hervortrete und deshalb die
untersten gedruckten Namen auf einer Liste gestrichen werden sollen. Obwohl der
Bundesrat die Idee der Differenzierung der Sammelfristen nicht mehr in die Botschaft
aufgenommen hatte, plädierte eine Ratsminderheit für die Gültigkeit von
Unterschriften, die während der Sammelfrist eingereicht, aber erst nach der
Sammelfrist beglaubigt bei der Bundeskanzlei eintreffen. Das Hauptargument, das auf
der vorjährigen Diskussion um die Versäumnisse einzelner Gemeinden bei den letztlich
nicht zustande gekommenen Referenden gegen Doppelbesteuerungsabkommen
beruhte, war die Einschränkung des Referendumsrechts, wenn eine Unterschrift zwar
fristgerecht zustande käme, die Post oder eine Gemeinde aber zu langsam arbeite. Jene
Parteien, die mit Unterschriftensammeln Erfahrungen haben, stimmten diesem
Minderheitsantrag mehrheitlich zu: die SVP, die SP und die GP sagten mit 110 zu 76
Stimmen Ja. Gestrichen wurde dafür der Vorschlag des Bundesrates für eine
Beobachtung von Urnengängen durch Stimmberechtigte. Der so doch recht stark
abgeänderte Entwurf wurde mit 175 Stimmen einstimmig gutgeheissen. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2014
MARC BÜHLMANN
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Der Ständerat beriet das Geschäft in der Sommersession. Wie die Mehrheit des
Nationalrates wollte auch die kleine Kammer keinen Automatismus für Nachzählungen
bei knappen Volksentscheiden. Nur ganz knapp verzichtete die kleine Kammer darauf,
wie ursprünglich vorgesehen die Berufsangaben der Kandidierenden bei den
Nationalratswahlen zu streichen. Die Kommissionsmehrheit argumentierte vergeblich,
dass es praktisch unmöglich sei, zu überprüfen, ob die Angaben auch wirklich
stimmten. Auch den Antrag Streiff (evp, BE) und den Vorschlag, die vorgedruckten und
nicht die handschriftlichen Namen auf einer Liste mit zu vielen Kandidierenden zu
streichen, hiess die kleine Kammer entsprechend den Vorschlägen der
Volksvertreterinnen und Volksvertreter gut. Sie schuf allerdings auch einige
Differenzen. So wurde ein Einzelantrag Ivo Bischofberger (cvp, AI) angenommen, der die
Voranmeldepflicht der Kandidierenden für Majorzkantone streichen wollte. Die Pflicht
zu Voranmeldungen mache in Einerwahlkreisen keinen Sinn. Zudem stellte sich der
Ständerat gegen die Differenzierung von Sammel- und Einreichefrist bei Volksbegehren.
Die kleine Kammer wollte vielmehr die Komitees in die Pflicht nehmen, die genügend
Zeit für die Einholung der Beglaubigungen einplanen müssten. Der in der Zwischenzeit
von der Bundeskanzlei ausgearbeitete Leitfaden für die Gemeinden und der Vorschlag
des Bundesrates, die Komitees gesetzlich zu verpflichten, die Unterschriftenlisten
laufend und nicht erst kurz vor Ablauf der Sammelfrist einzureichen, wurden begrüsst.
Damit lag die gleiche Differenz zwischen den Räten vor wie bei der 2012 von der SPK-NR
eingereichten Motion, die ebenfalls eine Differenzierung der Fristen gefordert hätte
und vom Nationalrat angenommen, vom Ständerat aber abgelehnt worden war. Weiter
schuf der Ständerat einen neuen Absatz, mit dem die im Nationalrat unbestrittene
Verlängerung der Fristen für die Ansetzung von Volksinitiativen nicht generell, sondern
nur in Wahljahren, dann aber um sechs Monate möglich sein soll. Schliesslich setzte
sich der Ständerat für die im Nationalrat abgelehnte Idee der Beobachtung von
Urnengängen ein. Auch der Ständerat hiess den so veränderten Entwurf einstimmig
gut.

In der ersten Runde der Differenzbereinigung gab der Nationalrat zumindest teilweise
nach. Er lenkte ein bei der Diskussion um die Differenzierung der Sammelfristen, die
letztlich auf eine Verlängerung der bisherigen Referendumsfrist von 100 Tagen
hinausgelaufen wäre. Die grosse Kammer unterstützte auch die Idee der Verpflichtung
der Komitees, gesammelte Unterschriften laufend für die Beglaubigung in den
Gemeinden einzureichen. Umgeschwenkt war hier die SVP, bei der die Mehrheit nun für
den Vorschlag des Ständerates stimmte. Zustimmung gab es in der grossen Kammer
auch für die Berücksichtigung der Besonderheiten der Einerwahlkreise und die
Fristverlängerung für die Behandlung von Volksinitiativen in Wahljahren. Allerdings
beharrte der Nationalrat auf seiner Ablehnung gegen die Beobachtung von
Urnengängen. Diese Differenz wurde dann im Ständerat knapp mit 23 zu 21 Stimmen
ausgeräumt. Die Ratsmehrheit folgte dabei der Kommissionsminderheit, die
argumentierte, dass die Beobachtung weiterhin möglich sei, aber nicht im Gesetz
verankert werden müsse. Es wäre ein Armutszeugnis, wenn die Vorlage aufgrund dieser
geringen Differenz noch scheitern würde. In den Schlussabstimmungen wurde das neue
Bundesgesetz im Nationalrat mit 172 zu 0 (bei 26 Enthaltungen aus der SP- und der GP-
Fraktion) und im Ständerat mit 38 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) angenommen. 9

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

La CIP-CN propose, comme le Conseil fédéral, d'adopter le projet d'arrêté fédéral
accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons de Schwyz, de
Zoug, de Fribourg, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d'Appenzell Rhodes-
Intérieures. Pour les cantons de Schwyz et de Fribourg, la modification apportée vise à
davantage de transparence du financement de la vie politique. Le canton de Zoug
précise le droit de vote suite à la révision des dispositions du Code civil (CC) relatives à
la protection de l'adulte, au droit des personnes et au droit de la filiation. Le canton de
Bâle-Ville souhaite l'abandon du quorum lors d'élections au Grand Conseil. Dans sa
nouvelle constitution, il inscrit le droit au logement sous le titre «Garantie des droits
fondamentaux» et instaure des mesures de protection du logement. Pour Bâle-
Campagne, les membres du Conseil d'Etat ne pourront plus faire partie de l'Assemblée
fédérale. Enfin, une nouvelle date pour le dépôt des initiatives est fixée dans la
constitution d'Appenzell Rhodes-Intérieures. 10
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Le Conseil des Etats et le Conseil national ont adopté le projet d'arrêté fédéral
accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons de Schwyz, de
Zoug, de Fribourg, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d'Appenzell Rhodes-
Intérieures. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.2019
DIANE PORCELLANA

La garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées des cantons d’Uri, du
Tessin, de Vaud, du Valais et de Genève a été tacitement octroyée par le Conseil des
Etats. L’extension du scrutin majoritaire aux communes ayant jusqu'à quatre
représentantes et représentants au Grand conseil, prévue dans la constitution d'Uri, a
été au centre des discussions. 
Ses partisans ont mentionné les arrêts du Tribunal fédéral concernant les cantons
d'Appenzell Rhodes-Extérieures en 2014 et des Grisons en 2019, pour prouver que la
modification constitutionnelle est conforme au droit fédéral. Les conditions pour
recourir au système majoritaire établies en 2014 seraient remplies, puisque les
communes uranaises disposent d'une grande autonomie, que les grandes communes
sont faiblement peuplées et que l'affiliation politique des candidats revêt une moindre
importance. De plus, les communes concernées par l'extension du scrutin majoritaire
ont au maximum 2'000 habitants et quatre députés à élire. Elles pourraient donc
recourir au scrutin majoritaire, puisque le Tribunal fédéral l’autorise en 2019 pour des
circonscriptions avec au maximum 7'000 habitants et cinq sièges à attribuer. Outre ces
arguments, ils indiquent que plus de la moitié du législatif cantonal sera encore élue ou
nommée à la proportionnelle selon le modèle du double Pukelsheim. 
Selon Lisa Mazzone (verts, GE), opposée à la validation de la disposition
constitutionnelle, le canton d’Uri ne remplirait pas les exigences établies par le Tribunal
fédéral. Premièrement, les communes uranaises qui vont passer à un système
majoritaire, ne sont pas des communes retirées fonctionnant avec autonomie.
Deuxièmement, la population est attentive à l’appartenance politique des candidates et
candidats. Elle a également mentionné l'avis de droit demandé par le Conseil d'Etat
uranais sur la question de l'extension du scrutin majoritaire, qui concluait que la
mesure n'était pas conforme à la Constitution fédérale. 

Lors du passage au Conseil national, le rapporteur de la CIP-CN a appelé au respect de
la souveraineté cantonale. S’agissant du nouveau système électoral prévu dans la
constitution d’Uri, il a signalé qu’il avait été appliqué dernièrement et qu’aucune
plainte n’avait encore été déposée. Le Conseil fédéral a rappelé que toutes les
communes concernées, ainsi qu’une nette majorité de la population uranaise, avaient
soutenu la modification constitutionnelle.
La minorité de la commission soutient que l’extension du scrutin majoritaire aux
communes ayant jusqu'à quatre représentants au parlement cantonal est contraire au
droit fédéral. En effet, dans son arrêt de 2016 concernant le canton d’Uri, le Tribunal
fédéral avait qualifié l’élection majoritaire au parlement cantonal de constitutionnelle,
qu’en l’existence d'un véritable système de représentation proportionnelle dans les
municipalités ayant trois sièges ou plus au parlement. Elle a aussi brandi l'avis juridique
demandé par le Conseil d'Etat. Enfin, la minorité a évoqué le fait que, lors des débats
liés aux initiatives parlementaires visant l’autonomie des cantons pour les procédures
électorales, le Conseil national avait souhaité l'instauration de certains garde-fous pour
renforcer l'égalité des droits électoraux inscrite à l'article 34 de la Constitution
fédérale. 
Le Conseil national a finalement, par 103 voix contre 88, octroyé la garantie fédérale à la
constitution cantonale révisée du canton d’Uri. Ainsi, l’ensemble des constitutions
cantonales soumises à la chambre basse l’ont obtenue. 12
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Aussenpolitik

Auslandschweizer

Notre présence à l'étranger n'est pas assurée seulement par les missions
diplomatiques, mais encore et surtout par les nombreuses collectivités de Suisses qui y
résident. Depuis longtemps et notamment depuis 1966 (reconnaissance
constitutionnelle d'un statut des Suisses de l'étranger), on parle dans la mère-patrie de
conférer à ces concitoyens certains droits politiques (participation aux votations et
élections, droit de signer des demandes d'initiative et de référendum). Après
consultation des milieux intéressés, le gouvernement a chargé le DPF d'élaborer un
message et un projet de loi à cet effet. L'une des caractéristiques considérées comme
les plus importantes de ce projet réside dans la fixation du vote en Suisse voire dans la
commune d'origine, autrement dit dans l'exclusion du vote par correspondance. Autre
modalité de présence à l'extérieur, culturelle celle-là, nos écoles de l'étranger
bénéficieront dorénavant d'un appui plus solide de la Confédération (MCF 11871). Ainsi
en ont décidé gouvernement et parlement. Tout en gardant leur statut privé, ces
établissements, au nombre de 19 actuellement, devraient ainsi pouvoir, non seulement
surmonter plus aisément leurs difficultés financières, mais encore s'ouvrir davantage
aux couches modestes des populations indigènes, surtout dans les pays en
développement. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

In Ausführung einer 1991 von beiden Kammern angenommenen Standesinitiative des
Kantons Jura betreffend Abschaffung des Militärpflichtersatzes für Invalide legte der
Bundesrat dem Parlament seinen Vorschlag für eine entsprechende Gesetzesrevision
vor. Anders als der Initiativtext wollte er die Befreiung jedoch nicht generell gewähren,
sondern nur grosszügigere Berechnungskriterien einführen. So sollte der
Militärpflichtersatz entfallen, wenn die Einkünfte des Behinderten das
betreibungsrechtliche Minimum um nicht mehr als 100% übersteigen (bisher 50%). Für
die weiterhin ersatzpflichtigen Behinderten wollte der Bundesrat die Abgabe um die
Hälfte reduzieren, das Minimum jedoch von CHF 120 auf 150 anheben. 
Die Argumentation des Bundesrates, eine völlige Befreiung der Invaliden würde de facto
zur Aufgabe des Militärpflichtersatzes führen, da damit jede Dienstuntauglichkeit im
weitesten Sinn als Invalidität qualifiziert werden könnte, stiess bei den
Behindertenorganisationen auf Unverständnis. Sie verlangten, dass für die Erlassung
des Militärpflichtersatzes nicht eine Einkommenslimite festgesetzt, sondern eine Liste
jener Gebrechen erstellt werde, die Anrecht auf Befreiung geben. Schliesslich sei es ja
das Militär, welches die Invaliden aufgrund ihrer Behinderung ausgrenze. Stossend sei
auch, dass Gruppen wie Parlamentarier, Bahn-, Zoll- und Polizeibeamte, Spital- und
Gefängnisverwalter sowie Pfarrer ohne Massgabe ihres Einkommens befreit seien, die
Forderung der Behinderten aber mit Verweis auf den Wehr- und Gleichheitsartikel der
Verfassung abgeschlagen werde.
Der Ständerat schlug einen Mittelweg ein. Er lehnte eine generelle Befreiung, wie sie ein
Antrag Plattner (sp, BS) verlangte, zwar ebenfalls ab, wählte als Abgrenzungskriterium
jedoch zusätzlich den Bezug einer Invalidenrente oder Hilflosenentschädigung, um
sicherzustellen, dass inskünftig nur noch leichter Behinderte in gutsituierten
Verhältnissen eine Ersatzabgabe leisten müssen. Für Bund und Kantone würde die neue
Regelung jährliche Mindereinnahmen von CHF fünf bis zehn Mio. bedeuten. 14
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Militärorganisation

Répondant à l'initiative du canton du Jura qui demandait l'abolition de la taxe militaire
pour tous les handicapés, le DFF a mis en consultation un projet plus modeste qui
propose, sur le modèle actuellement en vigueur, de n'exonérer de la taxe que les
personnes dont le revenu ne dépasse pas de 100% le minimum vital fixé au sens du
droit des poursuites (ce plafond est de 50% aujourd'hui). Ce texte n'a pas fait
l'unanimité auprès des partis et des organisations, et les associations de personnes
handicapées l'ont vivement critiqué. Par contre, les cantons s'en sont montrés satisfaits
et 22 d'entre eux s'y sont ralliés. 15
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SERGE TERRIBILINI

Le parlement a adopté le projet de révision de la loi sur la taxe d'exemption du service
militaire. Au centre de cette modification figurait la suppression de la taxe militaire
pour les personnes handicapées. Alors que le projet du Conseil fédéral proposait de
relever la limite du revenu permettant d'exonérer une personne handicapée du
paiement de la taxe, le Conseil des Etats, en 1993, avait tenu à aller encore plus loin en
décidant qu'en seraient dispensées toutes les personnes touchant une rente ou une
allocation pour impotent de l'assurance invalidité. Le Conseil national, sous l'impulsion
de M.-F. Suter (prd, BE), député paraplégique, a toutefois choisi de faire un pas
supplémentaire en décrétant à une large majorité l'exemption pour toute personne
souffrant d'un handicap majeur, qu'elle soit au bénéfice d'une rente ou non. De fait,
toutes les personnes handicapées, c'est-à-dire également celles qui peuvent mener
une vie professionnelle leur permettant de subvenir pleinement à leurs besoins, et qui
donc ne touchent aucune rente AI, ne paieront plus de taxe militaire. Le Conseil des
Etats a, par la suite, adopté la solution de la grande chambre. 
Les promoteurs de l'initiative populaire ont protesté contre cette décision considérée
comme une demi-mesure; tous les handicapés ne seront pas exonérés, puisque les
personnes atteintes moins gravement et qui ont tout fait pour s'intégrer au monde du
travail resteront lésée. 16
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Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Wie so vieles im Jahr 2020 stand auch der in der Wintersession 2020 zusammen mit
der Staatsrechnung 2019 und dem ordentlichen zweiten Nachtrag zum Voranschlag
2020 behandelte Voranschlag 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022-
2024 im Zeichen der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal hatten sich National- und
Ständerat vorgängig auf ein Notbudget geeinigt für den Fall, dass die Session Corona-
bedingt abgebrochen werden müsste und der Voranschlag deshalb nicht zu Ende
beraten werden könnte. Zudem hatte das Parlament neben unzähligen traditionellen
erneut auch über zahlreiche im ursprünglichen Voranschlag oder in einer der drei vom
Bundesrat eingereichten Nachmeldungen aufgeführten Corona-bedingten
Budgetposten zu beraten, wobei es gleichzeitig entscheiden musste, welche davon als
ausserordentliche Ausgaben verbucht und damit von der Schuldenbremse
ausgenommen werden sollen. Die Kommissionssprecher Nicolet (svp, VD) und Fischer
(glp, LU) erläuterten, dass das ursprüngliche Budget des Bundesrates ein Defizit von
CHF 1.1 Mrd. aufgewiesen habe, dass dieses durch die Nachmeldungen aber auf über
CHF 2 Mrd. CHF angestiegen sei; auf über CHF 4 Mrd. gar, wenn man die
ausserordentlichen Ausgaben miteinbeziehe. Keine unwesentliche Rolle spielten dabei
die Corona-bedingten Mehrausgaben, welche sich auf CHF 5.4 Mrd. beliefen (CHF 2.5
Mrd. davon sollten als ordentlicher, CHF 2.9 Mrd. als ausserordentlicher Zahlungsbedarf
verbucht werden). 
In der Folge beriet die grosse Kammer zwar einmal mehr zahlreiche Minderheitsanträge,
nahm jedoch nur 7 Minderheits- oder Einzelanträge an und änderte die bundesrätliche
Version nur in 14 Bereichen ab. Dadurch erhöhte der Nationalrat die Ausgaben
gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR
um CHF 15 Mio. und nahm den Entwurf zum Schluss mit 190 zu 2 Stimmen deutlich an. 

Vor der Detailberatung betonten die Kommissionssprecher, dass die FK-NR dem
Bundesrat weitgehend gefolgt sei, gerade bei den Covid-19-Massnahmen und bei den
Direktzahlungen in der Landwirtschaft aber einige Änderungen angebracht habe.
Insgesamt schöpfe die Kommission den Schuldenbremse-bedingten Spielraum mit
einem Defizit von CHF 2 Mrd. nicht vollständig aus – möglich wäre ein Defizit von CHF
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3.2 Mrd. Der dadurch verbleibende strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. sollte, wie
vom Bundesrat vorgeschlagen, dem Amortisationskonto der Schuldenbremse
gutgeschrieben und entsprechend für den Abbau der als ausserordentliche Ausgaben
verbuchten Corona-Defizite verwendet werden, wie es der Bundesrat auch für den
budgetierten Überschuss in der Staatsrechnung 2019 beantragt hatte. 
Ergänzend wies Finanzminister Maurer darauf hin, dass das Budget mit sehr vielen
Unsicherheiten belastet sei. Je nach Dauer und Anzahl der Corona-Wellen und der
Erholungszeit gewisser Bereiche könne sich der Voranschlag durch kommende
Nachträge durchaus noch verschlechtern. Man habe hier aber ein Budget ohne
Sparmassnahmen erstellt, um der Wirtschaft zu helfen, wieder auf die Beine zu
kommen, betonte er. 

Der Nationalrat behandelte die einzelnen Budgetposten in sieben Blöcken, beginnend
mit den Covid-19-Unterstützungshilfen. Stillschweigend folgte er dem Bundesrat dabei
bei den meisten seiner Nachmeldungen, zum Beispiel bezüglich der Leistungen des
Erwerbsersatzes, welche der Bundesrat von anfänglich CHF 490 Mio. auf CHF 2.2. Mrd.
aufgestockt hatte, nachdem das Parlament im Rahmen des Covid-19-Gesetzes auch
indirekt betroffenen Selbständigen Zugang zur EO gewährt hatte; bezüglich der
Unterstützung für den Kulturbereich, wie sie in der Herbstsession 2020 in der
Kulturbotschaft beschlossen worden war; bezüglich der Arzneimittelbeschaffung; der
Lagerhaltung von Ethanol; der Härtefallentschädigung für Vermietende; des
öffentlichen Verkehrs oder der Stabilisierung von Skyguide. Minderheitsanträge lagen
unter anderem bezüglich der kantonalen Härtefallmassnahmen für Unternehmen vor.
Hier hatte der Bundesrat den anfänglichen Verpflichtungskredit von CHF 200 Mio. auf
CHF 680 Mio. aufgestockt, eine Minderheit Widmer (sp, ZH) verlangte hingegen eine
weitere Erhöhung auf CHF 1 Mrd. Bundesrat Maurer bat den Rat jedoch darum, bei den
mit den Kantonen ausgehandelten CHF 680 Mio. zu bleiben, da eine Erhöhung gegen
Treu und Glauben verstossen würde – die Kantone müssten entsprechend ebenfalls
höhere Beträge sprechen. Zudem wollte dieselbe Minderheit Widmer den
Verpflichtungskredit durch einen Zahlungskredit ersetzen, so dass diese Mittel den
Kantonen rasch zur Verfügung stehen könnten; die Kommission schlug stattdessen eine
Ergänzung des Verpflichtungskredits durch einen entsprechenden Zahlungskredit vor.
Finanzminister Maurer kritisierte die Umwandlung, da sie dem Finanzhaushaltsgesetz
widerspreche und sich der Bund ja erst beteiligen müsse, wenn die Kantone durch ihre
Darlehen Verluste erlitten. Entsprechend müssten die nicht ausgeschöpften Kredite
jeweils übertragen werden. Mit 110 zu 78 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen die
Minderheit Widmer aus, die immerhin bei den geschlossen stimmenden SP-, Grünen-
und GLP-Fraktionen Anklang fand, nahm jedoch den neuen Zahlungskredit
stillschweigend an.

Im zweiten Block – Beziehungen zum Ausland und Migration – lagen zwei Gruppen von
Minderheitsanträgen vor. So beantragten auf der einen Seite Minderheiten aus der SVP-
Fraktion (Grin (svp, VD) und Keller (svp, NW)), Beträge bei der
Entwicklungszusammenarbeit, bei multilateralen Organisationen oder bei den Darlehen
und Beteiligungen in Entwicklungsländern zu senken und sie damit auf dem Stand des
Vorjahres zu belassen. Nicht nur in den Entwicklungsländern, auch in der Schweiz
müsse man der schwierigen Rechnungssituation 2021 Rechnung tragen, argumentierte
etwa Grin. Auf der anderen Seite versuchten Minderheiten aus der SP- und der Grünen-
Fraktion (Friedl (sp, SG) und Wettstein (gp, SO)), unter anderem die Kredite der
Entwicklungszusammenarbeit, für humanitäre Aktionen, zur zivilen Konfliktbearbeitung
sowie für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer zu erhöhen, um
sicherzustellen, dass die APD-Quote, welche auf 0.5 Prozent des BNE festgelegt worden
war, auch wirklich erreicht werde. Roland Fischer (glp, LU) verwies für die Kommission
darauf, dass die Kredite im Budget den Parlamentsbeschlüssen zu den Zahlungsrahmen
für internationale Zusammenarbeit entsprechen und die Kommission entsprechend
Erhöhungen oder Kürzungen ablehne. Folglich sprach sich der Nationalrat gegen
sämtliche Minderheitsanträge aus, diese fanden denn auch kaum über die jeweiligen
Fraktionen hinaus Unterstützung. 

Dasselbe Bild zeigt sich im dritten Block, in dem es um die soziale Wohlfahrt ging.
Minderheiten Guggisberg (svp, BE) und Nicolet (svp, VD) beantragten tiefere Kredite
respektive den Verzicht auf eine Aufstockung der Kredite für Massnahmen zur
Gleichstellung von Frauen und Männern, für familienergänzende Kinderbetreuung sowie
für den Kinderschutz und die Kinderrechte. Die entsprechenden Aufgaben lägen vor
allem in der Kompetenz der Gemeinden und Kantone, weshalb auf eine Aufstockung
beim Bund verzichtet werden solle. Eine Minderheit Dandrès (sp, GE) wollte das Budget
des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
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aufstocken, weil gerade Menschen mit Behinderungen von der Corona-Pandemie
besonders stark getroffen worden seien. Zudem sollte auch der Betrag des
Bundesamtes für Verkehr zur Behindertengleichstellung für Investitionen in die
Barrierefreiheit aufgestockt werden. Letzterer Betrag sei jedoch nicht gekürzt worden,
wie einige Sprechende vermuteten, sondern werde neu über den
Bahninfrastrukturfonds finanziert, erklärte Finanzminister Maurer. Auch in diesem
Block wurden sämtliche Minderheitsanträge deutlich abgelehnt. 

Im vierten Block, in dem es um Kultur, Bildung, Forschung und Sport ging, waren die
Bildungsanträge wie in früheren Jahren vergleichsweise erfolgreich. Der Nationalrat
stimmte Einzelanträgen von Christian Wasserfallen (fdp, BE) sowie Matthias Aebischer
(sp, BE) und einem Minderheitsantrag Schneider Schüttel (sp, FR) zu. Wasserfallen und
Aebischer wollten verschiedene Kredite des SBFI und des ETH-Bereichs aufstocken
(unter anderem den Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich und an die
Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung) und damit die Entscheidungen des
Nationalrats aus der BFI-Botschaft, die sich gerade im Differenzbereinigungsverfahren
befand, aufnehmen. Alle vier Einzelanträge fanden im Rat eine Mehrheit, obwohl sie von
der SVP- sowie von mehr oder weniger grossen Teilen der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktion abgelehnt wurden. Die Minderheit Schneider Schüttel wollte den Betrag
bei der internationalen Bildungs-Mobilität verdoppeln und auch in den
Finanzplanjahren sehr stark aufstocken, um so ab 2021 die Schweizer Vollassoziierung
an Erasmus plus zu finanzieren. Kommissionssprecher Fischer (glp, LU) wies jedoch
darauf hin, dass die Bedingungen für die Teilnahme von Drittstaaten noch nicht bekannt
seien und man das Geld entsprechend erst dann beantragen wolle, wenn man die
genauen Kosten kenne. Der Nationalrat folgte der Kommission diesbezüglich zwar im
Voranschlagsjahr, nahm aber die Erhöhungen für die Finanzplanjahre mit 93 zu 86
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Erfolglos blieben in diesem Block Kürzungsanträge bei
Pro Helvetia, bei verschiedenen Kultureinrichtungen (Minderheiten Guggisberg), deren
Kredit die FK-NR aufgrund der Kulturbotschaft aufgestockt hatte, sowie beim
Schiesswesen (Minderheit Wettstein). 

Landwirtschaft und Tourismus standen im fünften Block im Zentrum und einmal mehr
wurde die 2017 angenommene Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) zum Streitpunkt. Der
Bundesrat hatte die Direktzahlungen gegenüber dem Jahr 2020 aufgrund der negativen
Teuerung reduziert – gemäss der Motion Dittli soll jeweils die tatsächlich
stattgefundene Teuerung verrechnet werden. Die Kommission schlug nun aber vor, zum
früheren Betrag zurückzukehren. Der Finanzminister zeigte sich genervt über diesen
Entscheid: Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssten sich überlegen, «ob
Sie uns überhaupt solche Aufträge erteilen wollen, wenn Sie sich letztlich nicht daran
halten. Das auszurechnen, gibt nämlich einiges zu tun». Mit dieser Darstellung zeigten
sich aber verschiedene Sprechende nicht einverstanden. So argumentierten Heinz
Siegenthaler (bdp, BE) und Markus Ritter (cvp, SG), dass der Bundesrat in der Botschaft
zur Agrarpolitik 2018-2021 die Teuerung nicht ausgleichen wollte und zusätzlich eine
nominelle Kürzung vorgenommen habe. Das Parlament habe in der Folge auf die
Teuerung verzichtet, aber die Kürzung rückgängig gemacht. Nun dürfe aber keine
Teuerung korrigiert werden, die man gar nie gewährt habe. Auch eine linke Minderheit
Schneider Schüttel (sp, FR) zeigte sich bereit, die Direktzahlungen zu erhöhen, solange
dies zielgerichtet erfolge, und schlug vor, als Reaktion auf das abgelehnte Jagdgesetz
eine Krediterhöhung um CHF 1.6 Mio. in den Planungsgrössen den
Sömmerungsbeiträgen an die nachhaltige Schafalpung zuzuweisen. Eine zweite
Minderheit Schneider Schüttel beantragte, bezüglich der Direktzahlungen dem
Bundesrat zu folgen. Der Rat entschied sich in der Folge sowohl für eine Erhöhung um
CHF 1.8 Mio. für die Sömmerungsbeiträge als auch für die von der
Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Erhöhung um fast CHF 17 Mio. und lehnte
entsprechend den Antrag der Minderheit II ab. Weitere Minderheitsanträge zur
Pflanzen- und Tierzucht und zur Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im
Tourismus (Minderheiten Wettstein) fanden keine Mehrheit, jedoch folgte der
Nationalrat stillschweigend dem Antrag seiner Kommission, das Globalbudget von
Agroscope für deren Restrukturierung um CHF 4.1 Mio. aufzustocken.

Im sechsten Block behandelte der Rat die Themen Verkehr und Umwelt und änderte
hier stillschweigend die Sollwerte für die Auslastung des öffentlichen Verkehrs und des
Schienengüterverkehrs. Diese sollen überdies auch in den Finanzplanjahren um jährlich
0.1 Prozent steigen. Erfolgreich war auch eine Minderheit Gschwind (cvp, JU), die
beantragte, den Kredit für Schäden durch Wildtiere, Jagd und Fischerei nicht zu
erhöhen, da hier bereits genügend Mittel vorhanden seien (106 zu 86 Stimmen).
Erfolglos blieben Minderheitsanträge auf höhere Kredite für den Technologietransfer
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und den Langsamverkehr (Minderheit Brélaz: gp, VD) und auf einen tieferen Kredit für
Natur und Landschaft (Minderheit Nicolet). Bei der Förderung von Umwelttechnologien
wollte die Kommissionsmehrheit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Betrag um CHF 3
Mio. erhöhen und den Anfangsbetrag damit fast verdoppeln, was eine Minderheit Gmür
bekämpfte. Die Förderung könne auch durch die Privatwirtschaft geschehen, nicht
immer durch den Staat – sofern die Projekte gut seien. Die grosse Kammer folgte
jedoch ihrer Kommissionsmehrheit.

Im siebten und letzten Block standen Eigenaufwand und Verwaltungsprozesse im
Zentrum, wobei der Rat überall seiner Kommission folgte. Er lehnte sämtliche Anträge
auf Kürzung, zum Beispiel bei den Parlamentsdiensten, bei denen eine Minderheit
Strupler (svp, TG) auf zusätzliches bewaffnetes Sicherheitspersonal im
Parlamentsgebäude verzichten wollte, oder bei der Aufstockung des Globalbudgets des
BAFU (Minderheit Dandrès), ab. Umstrittener war die Frage, ob das Globalbudget des
NDB erhöht und stattdessen der Kredit für Rüstungsaufwand und -investitionen des
VBS reduziert werden soll. Eine Minderheit Widmer (sp, ZH) lehnte diesen Austausch ab,
der Rat stimmte dem Kommissionsantrag jedoch deutlich zu. Abgelehnt wurde
schliesslich auch der Antrag einer Minderheit Schwander (svp, SZ), wonach die
gesamten Personalausgaben in den Finanzplanjahren sukzessive auf CHF 6 Mrd.
reduziert und dort plafoniert werden sollten. Schliesslich schlug die Kommission vor,
für die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS), die für die Durchführung der
Sozialversicherungen der 1. Säule zuständig ist, vier neue Planungsgrössen bezüglich
einer effizienten Bearbeitung der Versichertendossiers einzuführen, um so deren
Effizienz zu steigern. Obwohl Finanzminister Maurer um die Annahme der Minderheiten
Fischer und Gysi (sp, SG) für einen Verzicht auf die neuen Sollwerte bat, weil die ZAS
inmitten eines Umbaus ihrer Informatik sei, wodurch die Effizienz der Institution ab
2024 gesteigert werden könne, sprach sich der Nationalrat für die Änderung aus. 

Insgesamt erhöhte der Nationalrat damit die Ausgaben gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR um CHF 15 Mio. Offen war
schliesslich noch die Frage, welche Kredite als ausserordentliche Ausgaben verbucht
werden sollen. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, die Covid-Kosten für die
Erwerbsausfallentschädigungen für Selbständigerwerbende (CHF 2.2 Mrd.) und CHF 680
Mio. für die Härtefallhilfe der Kantone als ausserordentlichen Kredite zu behandeln,
während die übrigen Corona-bedingten Ausgaben über CHF 2.5 Mrd. dem ordentlichen
Zahlungsbedarf zugerechnet werden sollten. Die Kommission beantragte dem
Bundesrat zu folgen, während eine Minderheit Fischer (glp, LU) die gesamten Corona-
bedingten Mehrkosten von CHF 5.4 Mrd. als ausserordentliche Ausgaben dem
Amortisationskonto belasten wollte. Eine einheitliche Verbuchung würde eine höhere
Transparenz ermöglichen, erklärte Fischer, zumal es keine objektiven und rechtlichen
Kriterien für eine Einteilung in ordentliche und ausserordentliche Ausgaben gebe.
Zusätzlich würde dadurch der Schuldenbremse-bedingte Spielraum vergrössert, indem
der strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. auf CHF 3.7 Mrd. erhöht würde.
Unverändert bliebe dabei das Finanzierungsdefizit in der Höhe von CHF 4.917 Mrd. Auch
Finanzminister Maurer bestätigte, dass die Verbuchung keine exakte Wissenschaft sei
und entsprechend beide Lösungen möglich wären. Der Bundesrat habe diejenigen
Ausgaben, die man «im Voraus» kenne, im ordentlichen Budget untergebracht und
einzig die bei der Budgetierung unbekannten Kredite für die EO und die Härtefallhilfen
ausserordentlich verbucht. Die Transparenz werde zukünftig durch einen noch zu
erstellenden Zusatzbericht hergestellt, welcher die gesamten aufgeschlüsselten Kosten
der Covid-19-Krise für den Bund aufzeigen werde. Mit 112 zu 73 Stimmen folgte der Rat
gegen den Willen der SP, der Grünen und der GLP der Kommissionsmehrheit. In der
darauffolgenden Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 190 zu 2 Stimmen
für seinen Budgetentwurf aus. Die ablehnenden Stimmen stammten von Erich Hess
(svp, BE) und Christian Imark (svp, SO). Auch die Bundesbeschlüsse zu den
Planungsgrössen, Finanzplanjahren, zum Bahninfrastrukturfonds und dem
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds wurden jeweils sehr deutlich
angenommen. 17
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Finanzausgleich

In der Sommersession befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit der
„Neuausgestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und
Kantonen“ (NFA). Die grundsätzlich einen starken Zentralstaat bevorzugende linke
Kommissionsminderheit verlangte, auf die Vorlage nicht einzutreten, oder aber sie an
den Bundesrat zurückzuweisen mit dem Auftrag, die gesamte Sozialpolitik von der
neuen Kompetenzverteilung auszunehmen. Die beiden Anträge wurden nach einer
langen Eintretensdebatte mit 114:52 resp. 113:55 Stimmen abgelehnt. In der
Detailberatung setzte sich praktisch überall die von der Kommissionsmehrheit
unterstützte Ständeratsfassung durch. Insbesondere bestätigte der Rat gegen den
Widerstand der SP den Beschluss des Ständerats, das in der Schweiz seit jeher
praktizierte Subsidiaritätsprinzip erstmals explizit in die Verfassung aufzunehmen. Trotz
staatsrechtlicher Bedenken von linker und bürgerlicher Seite beharrte er mit 94:75
Stimmen darauf, renitente Kantone mit einem Allgemeinverbindlichkeitsbeschluss zu
zwingen, sich an der gemeinsamen Aufgabenlösung mit Lastenausgleich zu beteiligen;
einzelne Kantone müssen in diesen Fällen Gesetze übernehmen, welche sie selbst in
einer Volksabstimmung abgelehnt haben. Bei der neuen Kompetenzverteilung war, wie
bereits im Ständerat, der Bereich der Behindertenpolitik am umstrittensten. Konkret
kritisierte die Linke, unterstützt von Behindertenorganisationen, den Rückzug des
Bundes aus der Mitfinanzierung (über die IV) von Schulen, Werkstätten und Heimen für
Behinderte. Sie befürchtete, dass die Kantone nicht Willens oder nicht in der Lage
wären, die bisherigen staatlichen Leistungen ohne Einschränkungen fortzuführen. Bei
diesem Thema ergab sich im Nationalrat der einzige Abstimmungserfolg für die Linke.
Mit Hilfe des Freisinns wurde die Möglichkeit geschaffen, dass gegen kantonale
Regelungen, welche als ungenügend erachtet werden, an das Bundesgericht appelliert
werden kann. Anders waren die Fronten bei der Festlegung der Beteiligung der reichen
Kantone am Lastenausgleich. Hier verlief die Konfliktlinie quer durch das bürgerliche
Lager, wo sich die SVP und weitere bürgerliche Abgeordnete aus den wohlhabenderen
Kantonen einerseits und CVP- und FDP-Vertreter aus den ärmeren Kantonen sowie die
Linke andererseits gegenüber standen. Die zweite Gruppe setzte sich durch und
näherte die Obergrenze der Beteiligung der reichen Kantone, welche die kleine Kammer
auf 75% der eingesetzten Bundesmittel beschränkt hatte, wieder dem bundesrätlichen
Vorschlag einer gleich starken Beteiligung an. Der Rat beschloss, dass dieser Beitrag bis
zu 100% ausmachen kann. Gegen den Antrag der Kommissionsmehrheit hielt er an der
bisherigen Regelung fest, dass 8 Kantone – und nicht wie vom Ständerat beschlossen
lediglich 5 – das fakultative Referendum ergreifen können. In der Gesamtabstimmung
verabschiedete der Nationalrat die neuen Verfassungsbestimmungen gegen die
Opposition der SP und der GP mit 75:42 Stimmen.

In der Differenzbereinigung lehnte der Ständerat die vom Nationalrat geschaffene
Möglichkeit ab, Entscheide der Kantone im Bereich der Massnahmen zur
Wiedereingliederung von Behinderten in letzter Instanz bis vor das Bundesgericht
ziehen zu können. Obwohl er zugestand, dass es im Hinblick auf die Volksabstimmung
taktisch sinnvoll wäre, diesen Passus beizubehalten, lehnte er ihn aus grundsätzlichen
Überlegungen ab, da er den Zielen der aktuellen Justizreform widerspreche. Bei der
Höhe der Beteiligung der reichen Kantone am Lastenausgleich sprach er sich gegen die
Obergrenze von 100% der Bundesbeiträge aus und erhöhte sein Angebot von 75% auf
80%. In beiden Fragen gab die grosse Kammer auf Antrag ihrer Kommissionsmehrheit
nach. In der Schlussabstimmung hiess der Nationalrat die NFA gegen den Widerstand
der SP und der GP mit 126:54 Stimmen gut; in der kleinen Kammer lautete das Ergebnis
38:2. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.10.2003
MAGDALENA BERNATH
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Das Parlament verabschiedete das neue Seilbahngesetz. Dieses konzentriert die
Konzessionserteilung, Plangenehmigung, Baubewilligung und umweltrechtliche
Spezialbewilligungen in einem einzigen Verfahren. Zuständige Behörde ist neu
erstinstanzlich alleine das Bundesamt für Verkehr, für Skilifte und Kleinluftseilbahnen
sind es weiterhin die Kantone. Die Räte nahmen nur geringfügige Änderungen an der
Vorlage des Bundesrates vor: Der Seilbahnbauer und -betreiber ist für die angemessene
Ausbildung des sicherheitsrelevanten Personals verantwortlich. Die Bedürfnisse von
Behinderten sind generell und nicht nur bei neuen Seilbahnen zu berücksichtigen.
Anders als Schifffahrtsgesellschaften und Eisenbahnen müssen Seilbahnunternehmen
bei der Verlängerung der Konzession nicht jedes Mal die Gewährleistung der Sicherheit
nachweisen, ihre Betriebsbewilligung wird unter Vorbehalt der Erfüllung der
Sorgfaltspflicht verlängert. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

In der Wintersession befasste sich der Ständerat mit den weiteren Punkten des ersten
Teils der 4. IV-Revision, welche vorab Massnahmen zur Kosteneinsparung beinhalten.
Unbestritten war die Aufhebung der Zusatzrente für die Ehepartnerin oder den
Ehepartner, nachdem die gleiche Leistung in der AHV mit der 10. Revision bereits
gestrichen worden war. Hingegen erwuchs der Abschaffung der Viertelsrente
Opposition, und dies nicht bloss aus SP-Kreisen. Die Gegner argumentierten, dies gehe
in die falsche Richtung, weil damit die Eingliederung Behinderter noch mehr erschwert
werde; zudem bestehe die Gefahr, dass dadurch die Zahl der (teureren) 50%-Renten
ansteige. Die Befürworter der Abschaffung wiesen darauf hin, dass die Viertelsrenten
nur schwach beansprucht würden (ca. 4000 Fälle seit deren Einführung) und dass
Härtefälle durch das EL-System aufgefangen werden könnten. Der Rat sprach sich
schliesslich mit 23 zu 13 Stimmen für die Aufhebung aus. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1997
MARIANNE BENTELI

Bei der Behandlung der 4. IV-Revision diskutierte der Ständerat vor allem über die
Ausgestaltung der Assistenzentschädigung. Ständerätin Langenberger (fdp, VD) brachte
ein neues Modell ein, das von vielen Behindertenorganisationen schon länger
propagiert wird und nun auch die Unterstützung der Kantone fand. Dieser Vorschlag sah
vor, die Existenzsicherung von Behinderten, die selbstbestimmt leben möchten, nicht
über eine Verdoppelung der Hilflosenentschädigung resp. der Pflegebeiträge für
Minderjährige und einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) bis zum Gesamtbetrag
von jährlich 90'000 Fr. vorzunehmen, wie dies der Nationalrat beschlossen hatte,
sondern die Hilflosenentschädigung auf dem heutigen Stand von 200 bis 800 Fr. pro
Monat zu belassen, daneben aber den Anspruch auf ein individuelles Hilflosenbudget
einzuführen, das je nach Bedarf an Pflege und Betreuung bis zu 8'000 Fr. pro Monat
betragen und selbständig verwaltet werden sollte. Langenberger begründete ihren
Minderheitsantrag mit der noch grösseren Autonomie der Behinderten als in der
Version des Nationalrates und damit, dass beim Modell des Nationalrates jene
Behinderte benachteiligt würden, die trotz einer schweren Behinderung erwerbstätig
sind.

Obgleich sich im Plenum alle überzeugt zeigten, dass der Vorschlag Langenberger das
Modell der Zukunft sei, unterlag ihr Antrag nach längerer Debatte mit 21 zu 16 Stimmen.
Die Mehrheit befand, die Sache sei noch nicht ausgereift. Da es für den Systemwechsel
an verlässlichen statistischen Grundlagen fehle, seien dessen finanziellen
Konsequenzen unkalkulierbar. Zudem, wurde gewarnt, mit dem Systemwechsel drohe
eine Pflicht zum Export der Leistungen in die EU-Staaten; aus diesem Grund hatte der
Rat bereits zu Beginn der Debatte den Begriff „Assistenzentschädigung“ wieder in
„Hilflosenentschädigung“ umbenannt. Auch Bundesrätin Dreifuss sah im
Minderheitsantrag mehr offene als gelöste Probleme. Eine Brücke zwischen den beiden
Positionen schlug schliesslich Ständerat Pfisterer (fdp, AG). Er beantragte, den

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2002
MARIANNE BENTELI
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Bundesrat zu verpflichten, unverzüglich einen oder mehrere Pilotversuche mit dem
neuen System zu veranlassen. Sein Antrag wurde ohne Gegenstimme angenommen.
Pilotversuche sind auf Vorschlag des Bundesrates auch im Bereich der Erwerbstätigkeit
vorgesehen; sie sollen zeigen, wie die Arbeitgeber dazu motiviert werden können,
Personen mit Behinderungen anzustellen.

In den weiteren Punkten folgte der Ständerat weitgehend der Linie des Nationalrates.
Er unterstützte die Einführung einer Dreiviertelsrente, die dank einer besseren
Abstufung gewisse Einspareffekte bringen soll, sowie die bereits im ersten Anlauf zu
dieser Revision unbestrittene Aufhebung der Zusatzrente für Ehepartner. Bei der
Verbesserung der Aufsicht über die ärztlichen Dienste, welche eine Vereinheitlichung
der Anspruchberechtigung und damit ebenfalls Minderkosten anstrebt, nahm er
allerdings gewisse Retouchen im Sinn einer stärkeren Steuerung vor. Nichts wissen
wollte er von einem Zweckartikel im Gesetz, der deutlich machen soll, dass die
Leistungen der IV zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung
von Personen mit Behinderungen beizutragen haben. Zur finanziellen Konsolidierung
siehe hier. 21

In der Differenzbereinigung beharrte der Nationalrat auf der Beibehaltung des
Zweckartikels. Festhalten wollte eine Kommissionsmehrheit auch an der Bestimmung,
dass die Geschäftsprüfung der IV-Stellen in der Hand des BSV bleibt; der Ständerat
hatte beschlossen, dafür aussenstehende Revisoren zu bestimmen. Mit 82 zu 57
Stimmen setzte sich aber ein Antrag Widrig (cvp, SG) durch, hier dem Ständerat zu
folgen. Nach Anhören eines externen Experten war auch die vorberatende Kommission
zur Ansicht gelangt, dass der Begriff „Assistenzentschädigung“ zu Problemen mit der EU
führen könnte, weshalb sie dem Plenum erfolgreich Rückkehr zum sprachlich allerdings
nicht gerade als glücklich erachteten Begriff der „Hilflosenentschädigung“ beantragte.
Da auch der Nationalrat der Ansicht war, das Modell Langenberger sei längerfristig der
richtige Weg, stimmte er den Pilotversuchen gemäss Antrag Pfisterer oppositionslos
zu. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2002
MARIANNE BENTELI

Wegen der Aufhebung der Zusatzrente für Ehepartner und des Karrierezuschlags
ergriffen mehrere kleinere Behindertenorganisationen, allen voran die Behinderten-
Selbsthilfeorganisation „Zentrum für Selbstbestimmtes Leben“, das Referendum gegen
die Revision, die sie als Sozialabbau auf dem Buckel der Schwächsten bezeichneten.
Ihnen schloss sich Agile, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe an. Die grossen
Organisationen, so etwa Pro Infirmis und die Dachorganisationenkonferenz der privaten
Behindertenhilfe (DOK) werteten die Sanierung der Versicherung und die verstärkten
Möglichkeiten zur beruflichen Eingliederung höher und sprachen sich gegen das
Referendum aus. Relativ rasch sprang die Grüne Partei auf den Referendumszug auf.
Die SP und die Gewerkschaften zeigten sich hingegen gespalten. Während sich der SGB
trotz Kritik an der Revision ablehnend verhielt, unterstützten seine Dachorganisationen
in den Kantonen Bern und Freiburg das Referendum. Gegen die SP Frauen und die
Junge SP erklärte die SP-Parteileitung ihren Verzicht: Eine breit geführte Referendums-
und Abstimmungskampagne würde nur die von der SVP lancierte Polemik über die
„Scheininvaliden“ anheizen und der SP im Wahljahr eine sichere
Abstimmungsniederlage bescheren. Die Parteileitung wurde jedoch von der
Delegiertenversammlung überstimmt und musste das Referendum unterstützen. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.2006
MARIANNE BENTELI

Wesentlich umstrittener war die Vorlage im Nationalrat. Hier kam es zu den für
sozialpolitische Vorlagen typischen Konfrontationen zwischen dem linken und dem
rechten Lager. Während die Bürgerlichen am Sparkurs festhalten wollten, bezeichnete
das linke Lager die Revision als Programm des wirtschaftlichen und sozialen
Ausschlusses und prangerte die aus seiner Sicht diskriminierenden Massnahmen an.
Gegen den Willen dieser links-grünen Minderheit beschloss der Nationalrat schliesslich
mit 121 zu 46 Stimmen das Eintreten auf die Vorlage. Eine Rückweisung an den
Bundesrat mit dem Auftrag, die Arbeitgeber zur Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung zu verpflichten und die Streichung von Renten einzuschränken, wurde mit
120 zu 57 Stimmen abgelehnt. Obwohl die grosse Kammer im Vergleich zum Ständerat
nur geringfügige Differenzen schuf, kam es doch zu intensiven Diskussionen. Gegen den
Willen des Bundesrates und einer Kommissionsminderheit nahm der Nationalrat eine
Bestimmung an, welche vorsah, dass zum Zweck der Früherfassung auch die
Krankenkassen der IV „verdächtige“ Fälle melden können. Eine links-grüne Minderheit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2010
LUZIUS MEYER

01.01.65 - 01.01.21 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



hatte sich aus Datenschutzgründen gegen diese Regelung ausgesprochen. Bei
Sanktionen gegen Personen, die sich Wiedereingliederungsmassnahmen verweigern,
folgte der Nationalrat mit grosser Mehrheit der Fassung von Bundes- und Ständerat.
Heftige Diskussionen löste Artikel 8b aus, welcher vorsah, dass Unternehmen mit über
250 Beschäftigten einen bestimmten Anteil an Personen einstellen müssen, deren
Renten im Rahmen der 6. IV-Revision herabgesetzt oder aufgehoben wurden oder die
Wiedereingliederungsmassnahmen durchlaufen haben. Die Quotenbefürworter
betonten, dass ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Anstrengungen, die von den
Versicherten verlangt werden und jenen, die von den Arbeitgebern erwartet werden
dürfen, hergestellt werden müsse. Die Gegner hingegen hielten Quoten für ineffizient,
schwierig durchzusetzen und nachteilig für die kleinen und mittleren Unternehmen. Für
die Quotenvariante stimmten die SP, die Grünen und die Hälfte der CVP, was für eine
Mehrheit nicht ausreichte. Auch das Thema der Rentenüberprüfung führte wie zuvor im
Ständerat zu Diskussionen. Der Nationalrat nahm diese schliesslich mit 116 zu 63
Stimmen an. Nach mehr als sechs Stunden Beratung nahm die grosse Kammer dieses
erste Massnahmenpaket der IV-Revision in der Gesamtabstimmung mit 115 zu 63
Stimmen an. 24

Soziale Gruppen

Familienpolitik

La révision de la loi sur la procréation assistée a avancé de quelques pas lors de l’année
sous revue. Les amendements au projet ont été acceptés en juin par les participants à
la consultation. Ainsi, le diagnostic préimplantatoire, interdit par la législation actuelle,
serait permis à des conditions strictes. Un diagnostic préimplantatoire serait possible
uniquement pour des couples encourant le risque de transmettre des maladies
génétiques graves à leur enfant. De ce fait, il sera toujours interdit de dépister la
trisomie 21. Egalement interdit, la possibilité de sélectionner un embryon qui pourrait
donner des tissus ou cellules à un frère ou une sœur malade, un « bébé sauveur ». La
première ébauche de la loi, qui prévoyait de développer trois embryons in vitro, a été
modifiée permettant d’analyser huit embryons. Les parents avec un risque génétique
seront ainsi à égalité avec les autres parents. Finalement, il sera possible de congeler
les embryons afin de les implanter ultérieurement. Le projet sera transmis aux
chambres en 2013. La discussion sur ce projet de loi s’est poursuivie en cours d’année
suite à l’arrivée sur le marché d’un test qui permettrait de dépister la trisomie 21 grâce
à une simple prise de sang. Les associations de défense des handicapés ont fait part de
leur inquiétude concernant la possibilité d’une pression sociale croissante en faveur
des avortements. 25
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Im Mai 2019 legte der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zur besseren
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege vor. Darin sollen kurzzeitige
Arbeitsabwesenheiten zur Pflege von Familienmitgliedern oder Lebenspartnerinnen
und -partnern geregelt werden, welche maximal drei Tage am Stück und nicht mehr als
zehn Tage pro Jahr dauern dürfen. Der Bundesrat schätzte die für die Wirtschaft durch
die dazu vorgesehene Lohnfortzahlung entstehenden Mehrkosten auf CHF 90 bis 150
Mio. Weiter soll Eltern schwer beeinträchtigter Kinder ein Betreuungsurlaub von
jährlich bis zu 14 Wochen und eine Betreuungsentschädigung zugestanden werden.
Bisher mussten Angehörige in solchen Fällen Ferien nehmen, sich krankschreiben
lassen oder gar die Arbeitsstelle aufgeben. Die daraus entstehenden Mehrkosten seien
aufgrund der unbekannten Zahl von betroffenen Familien schwer zu schätzen, so der
Bundesrat. Bei maximaler Bezugsdauer und 4'400 Betroffenen rechne er allerdings mit
einer zusätzlichen Belastung der EO von CHF 77 Mio pro Jahr.

Auslöser für die Revision waren diverse Postulate für eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen von betreuenden und pflegenden Angehörigen gewesen, nämlich
das Postulat Seydoux-Christe (cvp, JU; Po. 09.4199), ein Postulat der SGK-NR (Po.
13.3366) sowie das Postulat Müller-Altermatt (cvp, SO; Po. 16.3868).

In der Vernehmlassung, welche von September bis November 2018 dauerte, zeigte sich
ein breit abgestützter Zuspruch vonseiten der Kantone, der Parteien, des
Städteverbands sowie der Arbeitnehmerorganisationen. Die beiden
Arbeitgeberorganisationen SAV und SGV sowie die SVP lehnten die Vorlage hingegen
vollständig ab, während sechs Kantone Vorbehalte bezüglich der meisten
vorgeschlagenen Massnahmen äusserten. Auf reges Interesse stiess die Vernehmlassung
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auch bei zahlreichen Organisationen, etwa von Direktbetroffenen, Frauen, Verbänden
für Soziales oder Gesundheit – welche unaufgefordert diverse Stellungnahmen
einreichten. 
Verschiedene in der Vernehmlassung geäusserte Punkte nahm der Bundesrat in der
Folge in den Gesetzesentwurf auf: Hatte er anfänglich keine Obergrenze für den Bezug
kurzfristiger Abwesenheiten vorgeschlagen, entschied er sich nun mit zehn Tagen für
den Mittelweg aus den eingetroffenen Stellungnahmen. Zweitens sah der
Gesetzesentwurf wie in der Vernehmlassung gefordert neu eine Definition der
schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor – gemäss Vorentwurf hätten diese
in einer Verordnung geregelt werden sollen. Um die Flexibilität der betreuenden Eltern
zu gewährleisten, strich der Bundesrat auf Verlangen der
Vernehmlassungsteilnehmenden zudem die Mindestbezugsdauer des
Betreuungsurlaubs von einer Woche. Schliesslich strich er auch die Bestimmung,
wonach ein bereits bestehender Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag den
Anspruch auf eine Betreuungsentschädigung ausschliesst. 26

In der Herbstsession 2019 widmete sich der Nationalrat als Erstrat der Revision des
Bundesgesetzes über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Angehörigenbetreuung. Die  Eintretensdebatte wurde von den beiden
Kommissionssprechern Christian Lohr (cvp, TG) und Philippe Nantermod (fdp, VS)
eröffnet. Zur Verbesserung der Situation von pflegenden Angehörigen seien vier
zentrale Massnahmen vorgesehen: Eine Neuregelung der kurzzeitigen
Arbeitsabwesenheit zur Betreuung von Angehörigen, ein Betreuungsurlaub von 14
Wochen für Eltern schwer beeinträchtigter Kinder, die Gewährleistung des Anspruchs
der Hilflosenentschädigung der IV von Kindern während eines Spitalaufenthaltes und
schliesslich die Ausweitung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften der AHV auf
weitere pflegende Personenkreise. In ihren Anträgen habe die SGK-NR versucht, ein
Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der pflegenden Angehörigen und dem
finanzpolitisch Machbaren zu finden, und sich stark an den Vorschlägen des Bundesrats
orientiert, so die beiden Kommissionssprechenden. 
Eine Minderheit Herzog (svp, TG) erachtete den Handlungsbedarf bezüglich der
Angehörigenpflege als nicht gegeben und beantragte daher Nichteintreten. Wie Verena
Herzog im Ratsplenum für die Minderheit und zugleich für die SVP-Fraktion
argumentierte, solle die vorliegende Problematik auf betrieblicher Ebene mit
freiwilligen, individuellen Lösungen angegangen werden, da diese zumal häufig
grosszügiger ausfallen würden. Bereits heute bestehe zudem eine Pflicht für die
Arbeitgebenden, Eltern und Partnerinnen und Partnern von betroffenen Eltern bei
entsprechender ausgewiesener Notwendigkeit bis drei Tage frei zu geben. Mit der
neuen Regelung sei aber unklar, welche Personen zusätzlich ebenfalls davon profitieren
könnten. Diese Regelung bringe stattdessen hohe direkte und indirekte Kosten für die
Unternehmen mit sich und stelle eine Gefahr für einvernehmliche Lösungen dar. Mit
dieser Einschätzung stand die Fraktion allerdings weitgehend alleine da: Es sei wichtig,
dass man die Situation von pflegenden Angehörigen erleichtere und die Vereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung bzw. -pflege verbessere, weshalb auf
die Vorlage einzutreten sei, lautete der generelle Tenor der Rednerinnen und Redner
aller übrigen Fraktionen. Mit 128 zu 45 Stimmen bei 14 Enthaltungen trat der Nationalrat
denn auch auf die Vorlage ein, wobei eine Mehrheit der SVP-Fraktion aber auch eine
Minderheit der FDP-Fraktion gegen Eintreten stimmten; die Enthaltungen stammten
fast vollständig aus der SVP-Fraktion.

In der Folge startete die grosse Kammer die Detailberatung, wobei zahlreiche
Minderheitsanträge vorlagen, von denen jedoch keiner erfolgreich war. Umstritten
waren etwa die kurzfristigen Absenzen. Die bundesrätliche Botschaft sah hier einen
Anspruch auf einen bezahlten Urlaub von maximal drei Tagen pro Ereignis und zehn
Tagen jährlich für jene Zeit vor, welche «zur Betreuung eines Familienmitglieds, der
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
notwendig ist». Einer Minderheit Nantermod ging die Formulierung «eines
Familienmitglieds» zu weit, da damit auch entfernte Verwandte gemeint sein könnten,
wie Regine Sauter (fdp, ZH) als Minderheitensprecherin ausführte. Stattdessen sollten
nur Familienmitglieder in direkter Linie nach oben und unten Anspruch auf
entsprechenden Urlaub erhalten. Ausserhalb der SVP- und FDP-Fraktion stiess dieser
Antrag jedoch nicht auf Zustimmung und wurde mit dem Argument, dass damit den
modernen Familienkonstellationen keine Rechnung getragen würde, abgelehnt. Mit
einem Appell an die Eigenverantwortung in der Aufteilung der Urlaubstage beantragte
eine Minderheit Bertschy (glp, BE) den Verzicht auf die Einschränkung von drei Tagen
pro Ereignis, während sie die jährliche Obergrenze beibehalten wollte. Auch dieser
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Antrag fand ausserhalb der SP-, Grünen und GLP-Fraktionen nur wenig Zuspruch und
wurde abgelehnt. Weiter lehnte der Nationalrat einen kompletten Verzicht auf die
jährliche Bezugsgrenze von zehn Tagen (Minderheit Schenker: sp, BS) und die Kürzung
der jährlichen Limite auf sechs Tage pro Jahr (Minderheit Herzog) ab. 

Auch die bezahlte Betreuungszeit von 14 Wochen zur Pflege von schwerkranken oder
verunfallten Kindern führte zu Diskussionen. Eine Minderheit Graf Maya (gp, BL) störte
sich daran, dass die Betreuungszeit nur für schwer beeinträchtigte Kinder gelten soll
und nicht auch für andere Familienmitglieder und forderte deshalb eine entsprechende
Ausweitung. Schliesslich müssten in solchen Situation nicht nur Kinder betreut werden,
sondern auch erwachsene Angehörige. Einen Betreuungsurlaub von je 14 Wochen pro
Elternteil (statt je 7 Wochen) und somit eine Verdoppelung der Dauer des
Betreuungsurlaubs, um dem hohen zeitlichen Aufwand der Pflege gerecht zu werden,
forderte eine Minderheit Schenker. Eine Minderheit Heim (sp, SO) verlangte schliesslich
die Klarstellung, dass ein Rückfall als neuer Krankheitsfall gehandhabt werden müsse
und nicht dem vorangehenden zugerechnet werden dürfe. Auch diese
Minderheitsanträge fanden im Ratsplenum keine Mehrheiten. 

Im Rahmen der Ausweitung der AHV-Hilflosenentschädigung auf weitere Personen
gestanden Bundesrat und Kommission Verwandten in auf- oder absteigender Linie
sowie Geschwistern, Ehegatten, Schwiegereltern, Stiefkinder und Lebenspartnerinnen
und -partnern einen Anspruch zu. Letztere mussten jedoch seit mindestens fünf Jahren
ununterbrochen mit den Versicherten einen gemeinsamen Haushalt geführt haben –
wogegen sich eine Minderheit Bertschy wehrte. Diese Frist von fünf Jahren zur
Anerkennung des Konkubinats sei nicht mehr zeitgemäss, da viele Paare sich schon vor
einem gemeinsamen Haushalt gegenseitig unterstützten und spätestens nach der
Geburt eines gemeinsamen Kindes, wie die Minderheitensprecherin argumentierte. Sie
forderte daher die Anerkennung des Konkubinats bereits ab zwei Jahren oder bei
einem gemeinsamen Kind. Eine Minderheit Nantermod forderte hingegen die
Streichung des gesamten Artikels und somit den Verzicht auf diese Ausweitung des
Anspruchs. Beide Minderheitsanträge wurden in der Folge vom Ratsplenum abgelehnt. 
Die einzige Änderung am bundesrätlichen Entwurf, welche das Ratsplenum guthiess,
war eine von der SGK-NR beantragte Ergänzung der Voraussetzungen für Minderjährige
zum Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Gemäss Bundesrat sollten
minderjährige Personen nur an denjenigen Tagen Anspruch auf eine
Hilflosenentschädigung erhalten, an welchen sie sich nicht in einem Heim aufhalten.
Die SGK-NR wollte hingegen auch minderjährigen Personen in einer Heilanstalt
Anspruch gewähren, sofern eine regelmässige Anwesenheit der Eltern sowohl
notwendig als auch tatsächlich erfolgt ist. 

Mit 129 zu 48 Stimmen bei 7 Enthaltungen nahm der Nationalrat den Entwurf in der
Gesamtabstimmung an und schrieb zugleich stillschweigend die Postulate der SGK-NR
(Po. 13.3366) und von Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO; Po. 16.3868) ab. 27

Alterspolitik

Der Vorschlag des Bundesrates zum Gleichstellungsartikel (Art. 8) sah vor, neben dem
Grundsatz, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind (Abs. 1), eine Liste der
verbotenen Diskriminierungen anzuführen (Abs. 2). So sollte niemand benachteiligt
werden dürfen, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, der
Sprache, der sozialen Stellung, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen
Überzeugung oder wegen einer körperlichen oder geistigen Behinderung. Im
Ständerat, der die Vorlage als Erstrat behandelte, wollten mehrere Abgeordnete weitere
Diskriminierungstatbestände explizit aufnehmen, so etwa Beerli (fdp, BE) den Begriff
der Lebensform, um den alternativen Partnerschaften besser gerecht zu werden,
Leumann (fdp, LU) das Kriterium des Alters, womit in erster Linie ein besonderer Schutz
der Jugend anvisiert wurde, und Brändli (svp, GR) neben der körperlichen und geistigen
auch die psychische Behinderung. In zwei Eventualabstimmungen wurden die Anträge
Beerli und Brändli angenommen, jener von Leumann ganz knapp abgelehnt. Schliesslich
setzte sich aber Spoerry (fdp, ZH) mit dem Argument durch, angesichts der Tatsache,
dass wohl keine Aufzählung je abschliessend sein könne, sei es sinnvoller, die Liste
gänzlich fallen zu lassen und in Abs. 2 nur zu sagen, dass niemand diskriminiert werden
darf. 28
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Menschen mit Behinderungen

Ende Oktober gab der Bundesrat eine Revision des Bundesgesetzes über den
Militärpflichtersatz in die Vernehmlassung. Dabei wollte er den Militärpflichtersatz für
Behinderte zwar erleichtern, nicht aber völlig abschaffen. Eine generelle Befreiung, so
argumentierte er, wäre mit der allgemeinen Wehrpflicht kaum vereinbar; ein Abweichen
vom Grundsatz der Ersatzpflicht würde letzlich deren Aufgabe bedeuten, weil jede
Dienstuntauglichkeit im weitesten Sinn als Invalidität qualifiziert werden könnte. Das
Gesetz soll aber so geändert werden, dass mehr Behinderte vom Militärpflichtersatz
befreit werden. Heute wird die Abgabe erlassen, wenn die Einkünfte eines Invaliden das
betreibungsrechtliche Existenzminimum nicht um mehr als 50% übersteigen. Diese
Limite soll neu auf 100% angehoben werden. 29
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Im Rahmen der Verfassungsrevision lehnte der Ständerat im Gleichstellungsartikel (Art.
8) mit 20 zu 11 Stimmen einen Antrag von Pro-Infirmis-Präsident Brändli (svp, GR) für
einen neuen Abs. 4 ab, der den Gesetzgeber verpflichten wollte, für die Gleichstellung
der Behinderten zu sorgen und Massnahmen zum Ausgleich oder zur Beseitigung
bestehender Benachteiligungen vorzusehen. Mit gleichem Wortlaut wurde dieser Absatz
im Nationalrat bereits von der Kommission vorgeschlagen und gegen einen
rechtsbürgerlichen Streichungsantrag mit 97 zu 58 Stimmen auch angenommen. Die SP
wollte dem noch hinzufügen, der Zugang zu Bauten und Anlagen oder die
Inanspruchnahme von Einrichtungen und Leistungen, die für die Öffentlichkeit
bestimmt sind, sei soweit zumutbar zu gewährleisten, unterlag aber mit 78 zu 77
Stimmen ganz knapp. Angesichts der klaren Stellungnahme der grossen Kammer kam
der Ständerat auf seinen Beschluss zurück und stimmte einem – allerdings
abgeschwächten – Text zu. Danach ist der Gesetzgeber nur gehalten, Massnahmen zur
Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vorzusehen. Die kleine Kammer
befand, ihre Formulierung sei verhältnismässiger als jene des Nationalrates, da gar nicht
definiert werden könne, was unter der Gleichstellung von Behinderten zu verstehen sei.
Dieser Auffassung schloss sich auch eine Mehrheit des Nationalrates an, obgleich Pro
Mente Sana-Präsident Gross (sp, TG) monierte, damit könnte der Eindruck entstehen,
dass es sich bei den Behinderten um einen Gesetzgebungsauftrag minderer Qualität
handle als etwa bei der Gleichstellung der Geschlechter. Mit 96 zu 68 Stimmen
übernahm der Nationalrat die Version des Ständerates. 30
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Anders als der Ständerat im Vorjahr, der beim Bundesgesetz über die Beseitigung von
Benachteiligungen behinderter Menschen (BehiG) in den grossen Linien dem Entwurf
des Bundesrates gefolgt war, nahm die vorberatende Kommission des Nationalrates mit
grosser Mehrheit eine deutliche Anreicherung der Vorlage vor. Unter Wahrung des
Grundsatzes der wirtschaftlichen Tragbarkeit und der Verhältnismässigkeit orientierte
sie sich dabei im wesentlichen am Gleichstellungsgesetz für Frau und Mann mit
einklagbaren Rechten für Einzelpersonen und Organisationen. Öffentlich zugängliche
Altbauten sowie private Neubauten mit mehr als sechs Wohneinheiten (anstatt acht
gemäss Bundesrat und Ständerat) sollten zwingend behindertengerecht ausgestaltet
werden. Die wesentlichste Ausdehnung fand im Bereich der Arbeit statt. Der
Geltungsbereich wurde auf alle Arbeitsverhältnisse nach Obligationenrecht und
öffentlichem Recht erweitert. Die Kantone wurden verpflichtet, die Integration
behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule zu fördern. Nach dem Muster
des Eidg. Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann wurde die Schaffung eines
Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen beschlossen, das über
die Grundlagen des Gesetzes informieren, Kampagnen durchführen und die Tätigkeiten
öffentlicher und privater Einrichtungen auf diesem Gebiet koordinieren soll. 31
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Der Bundesrat und eine Mehrheit des Parlaments erachteten das BehiG als indirekten
Gegenvorschlag zur Volksinitiative „Gleiche Rechte für Behinderte“, die 1999 mit über
120 000 Unterschriften eingereicht worden war. Wegen der zwar nicht abschätzbaren,
aber als zu hoch eingestuften Kosten, die sich aus der behindertengerechten
Ausgestaltung aller für die Öffentlichkeit bestimmter Bauten und Anlagen ergeben
würden, empfahl der Ständerat mit 36 zu 4 Stimmen die Initiative zur Ablehnung. Auch
der Bündner SVP-Vertreter Brändli, Präsident der an der Lancierung der Initiative
beteiligten „Pro Infirmis“ sprach sich, schon nur aus rechtlichen Überlegungen, wie er
betonte, für den indirekten Gegenvorschlag und gegen die Initiative aus. Mit den
gleichen Argumenten wurde die Initiative auch vom Nationalrat abgelehnt, allerdings
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nur relativ knapp mit 82 zu 75 Stimmen bei sieben Enthaltungen. Ziemlich überraschend
hatte die vorberatende Kommission Zustimmung zur Initiative beantragt. Die Gegner
rekrutierten sich aus der SVP, einer Mehrheit der FDP und Teilen der CVP. 32

Im Herbst präsentierte der Bundesrat seine Botschaft betreffend die
Ausführungsgesetzgebung zu der vom Volk im Vorjahr gutgeheissenen neuen
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Das Paket ist als „Mantelerlass“
konzipiert, der als Ganzes dem fakultativen Referendum untersteht und beinhaltet auch
das totalrevidierte Gesetz zur Eingliederung von invaliden Personen. Die
vorgeschlagenen Neuerungen wurden bereits anlässlich der Entscheide über die NFA
intensiv diskutiert. In der zu Jahresbeginn durchgeführten Vernehmlassung hatte die
Linke erneut verlangt, dass der Bund den Kantonen das Minimalniveau der in der
Sozialpolitik zu erbringenden Leistungen (v.a. bei den Eingliederungsmassnahmen für
Invalide) detailliert vorschreibt. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.05.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Dezember eröffnete der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren für einen Beitritt
der Schweiz zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
Mit dem völkerrechtlichen Vertrag werden bereits bestehende Menschenrechte für die
Lebenssituation behinderter Menschen konkretisiert. Er zielt darauf ab,
Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zu
bekämpfen und ihre selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu fördern. 34
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Im Juni veröffentlichte der Bundesrat seine Richtlinien betreffend der Beschäftigung
und Eingliederung von behinderten Menschen in der Bundesverwaltung. Darin
aufgelistet waren Zielvorgaben, um beim Bund den Anteil an Arbeitnehmern mit
Behinderungen zu fördern. 35
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Der bundesrätliche Vorschlag zur Ratifizierung der UNO-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen stiess in der Vernehmlassung mehrheitlich auf
Ablehnung. Sowohl die FDP, die SVP als auch der Arbeitgeberverband kritisierten das in
der Konvention festgeschriebene Recht auf Arbeit, welches in der Schweizer
Gesetzgebung generell nirgends verankert sei. Zudem befürchteten die Opponenten die
Unmöglichkeit der Umsetzung gewisser Vorgaben der Konvention, wie etwa die Auflage
einer Behindertenquote für Firmen oder die Eingliederung aller Kinder mit
Behinderungen in die Regelschule. 36
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Le gouvernement a publié un message demandant au parlement d’approuver la
Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées. Cette
convention permettrait de lutter efficacement contre les discriminations et de garantir
le respect des droits de l’homme des personnes handicapées. Selon le Conseil fédéral,
cette convention jouerait un rôle directeur en fixant des lignes directrices pour les
législateurs au niveau national. 37
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